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§ 14 
Gleichstellungsklausel 

 
Status- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung gelten gleichermaßen in der weiblichen 
und in der männlichen Form. 

 
§ 15 

Inkrafttreten 
 

Diese Ordnung tritt mit nach ihrer Bekanntmachung im Verkündigungsblatt der Friedrich-Schiller-
Universität zum 1. Oktober 2013 in Kraft. Sie gilt für die Studierenden, die ab Wintersemester 
2013/2014 ihr Studium im Bachelorstudiengang Ernährungswissenschaften aufnehmen. 
 
Jena, 17. Juli 2013 
 
 
Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
 
 
 
 
 

Zweite Änderung der Prüfungsordnung 
der Biologisch-Pharmazeutischen Fakultät für den Studiengang Biologie  

mit dem Abschluss Bachelor of Science 
vom 17. Juli 2013 

 
Gemäß § 3 Abs. 1 i.V. mit § 34 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 21. 
Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2011 (GVBL. S. 531), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena folgende Änderung der 
Prüfungsordnung vom 14. Juli 2010 (Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
Nr. 9/2010, S. 506), geändert durch die erste Änderung der Prüfungsordnung vom 18. April 2012 
(Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Nr. 6/2012, S. 207). Der Rat der 
Biologisch-Pharmazeutischen Fakultät hat die zweite Änderung am 11. Februar 2013 
beschlossen; der Senat der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat am 16. Juli 2013 der 
Änderung zugestimmt. 
Der Rektor hat die Änderungsordnung am 17. Juli 2013 genehmigt. 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Prüfungsordnung 

 
1. § 11 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 6 Satz 6 erhält folgende Fassung: 
 

„Weichen die Noten der Gutachter um mehr als 1,3 voneinander ab, so kann auf Antrag 
des Studierenden ein drittes Gutachten eingefordert werden. Der Antrag ist spätestens 
einen Monat nach Erhalt des Bescheides über das Abweichen der Noten beim Studien- 
und Prüfungsamt der Fakultät zu stellen.“ 

 
b) Absatz 7 wird aufgehoben und die Absätze 8 bis 10 werden zu Absatz 7 bis 9. 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 
 

Die Änderung der Prüfungsordnung gemäß Artikel 1 dieser Änderungsordnung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Kraft. 
 
Jena, 17. Juli 2013 
 
 
Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
 
 
 
 

Zweite Änderung der Prüfungsordnung 
der Biologisch-Pharmazeutischen Fakultät für den Studiengang 

Biochemie/Molekularbiologie mit dem Abschluss Bachelor of Science 
vom 17. Juli 2013 

 
Gemäß § 3 Abs. 1 i.V. mit § 34 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) vom 21. 
Dezember 2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch Art. 16 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2011 (GVBL. S. 531), erlässt die Friedrich-Schiller-Universität Jena folgende Änderung der 
Prüfungsordnung vom 14. Juli 2010 (Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
Nr. 9/2010, S. 522), geändert durch erste Änderung der Prüfungsordnung vom 18 April 2012 
(Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Nr. 06/2012, S. 209). Der Rat der 
Biologisch-Pharmazeutischen Fakultät hat die Änderung am 11 Februar 2013 beschlossen; der 
Senat der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat am 16. Juli 2013.der Änderung zugestimmt. 
Der Rektor hat die Änderungsordnung am 17. Juli 2013 genehmigt. 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Prüfungsordnung 

 
1. § 11 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 6 Satz 6 erhält folgende Fassung: 
 

„Weichen die Noten der Gutachter um mehr als 1,3 voneinander ab, so kann auf Antrag 
des Studierenden ein drittes Gutachten eingefordert werden. Der Antrag ist spätestens 
einen Monat nach Erhalt des Bescheides über das Abweichen der Noten beim Studien- 
und Prüfungsamt der Fakultät zu stellen.“ 

 
b) Absatz 7 wird aufgehoben und die Absätze 8 bis 10 werden zu Absatz 7 bis 9. 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die Änderung der Prüfungsordnung gemäß Artikel 1 dieser Änderungsordnung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Kraft. 
 
Jena, 17. Juli 2013 
 
 
Prof. Dr. Klaus Dicke 
Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
 


